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I Vertragsurkunde                                                                                        A002 
 

 Bestellnummer:       
 Projektnummer       
 Vertragssumme inkl. MWST: CHF 0.00 
 Vergabeverfahren:       
 Klassifizierung gemäss BöB/VöB: Dienstleistungsauftrag 
 Erstelldatum:       

 
 

 

 

 

 
 nachstehend bezeichnet mit Beauftragter 

 
 
 
 

 1 I Vertragsgegenstand (Titel) 
Ingenieurunterstützung der Schadenwehr Gotthard (SWG) bei der Behandlung der Gesuche um Son-
derbewilligungen für Ausnahmefahrzeuge und -transporte. 

 

 abgeschlossen zwischen der  Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
 handelnd durch   

 
 

Bundesamt für Strassen ASTRA 
Mühlestrasse 2 
3003 Bern 

 
 nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber 
 
 und 

 
 der Firma        

      
 

 UID        
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 2 I Ausgangslage, Projektbeschreibung und Ziele des Vertrages 
Das Spektrum der Sonderbewilligungen umfasst neben den Bewilligungen von Sonntags- und Nacht-
fahrten von schweren Motorwagen sowie Gefahrguttransporten durch bestimmte Nationalstrassentun-
nels insbesondere die Bewilligungen bzw. Fahrstreckenabklärungen für Ausnahmefahrzeuge / -
transporte zu Gunsten der Kantone. Im Rahmen der Fahrstreckenabklärung erfolgen Tragsicherheits-
beurteilungen von Kunstbauten unter Berücksichtigung allfälliger Baustellen, die Festlegung der ver-
bindlichen Fahrtstrecken samt zugehörigen Auflagen / Fahrvorschriften. Für Fahrstreckenabklärungen 
für Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte auf Nationalstrassen braucht die vom ASTRA für die 
Erstellung der Sonderbewilligungen beauftragte SWG Ingenieurunterstützung. 

 3 I Vertragsbestandteile und deren Rangfolge 

1. Die vorliegende Vertragsurkunde 

2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes für Dienstleistungen, Ausgabe Sep-
tember 2016 

3. Die Ausschreibungsunterlagen 

4. Das Angebot des Beauftragten vom TT.MM.JJJJ 

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in 
die vorstehenden Ziffern. Bei Widersprüchen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammen-
gefassten Dokumenten geht das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor. 

Die Vertragsparteien bestätigen mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages, dass sie im Besit-
ze der obgenannten Vertragsbestandteile sind und diese auch in der genannten Rangfolge anerken-
nen.  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Beauftragten sind ausdrücklich wegbedungen. 

 

 4 I Personen 

Die eingesetzten Schlüsselpersonen beim Beauftragten: 

 
Name / Vorname des Mitarbeitenden Profil 

(Funktion/Berufsbezeichnung) 
 Verantwortlicher Fachingenieur 1  

 Fachingenieur 2 

 Stellvertretenden Fachingenieur  

Der Austausch von eingesetzten Schlüsselpersonen beim Beauftragten ist nur mit der vorgängig einge-
holten schriftlichen Zustimmung der Schlüsselperson des Auftraggebers zulässig. 

Auf Seiten des Beauftragten liegt die Gesamtverantwortung bei: 

Vorname, Name, Projektleiter 

Schlüsselpersonen beim Auftraggeber: 
Name / Vorname des Mitarbeitenden Funktion 
 Projektleiter 
 Stellvertreter 
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5 I Leistungsumfang  
 
5.1 I Leistungen des Beauftragten 

Der Beauftragte erbringt als Spezialist und in Kenntnis des Vertragszwecks die folgenden Dienstleis-
tungen. 

 
 Für die Grundleistung: 

• Beurteilung der Tragsicherheit von komplexen Kunstbauten im KUBA ST, 
• Beurteilung Standorthöhe nach Bauwerknummer anhand Datenblätter, 
• Beurteilung der Tragsicherheit von komplexen Kunstbauten, welche im KUBA ST noch nicht erfasst 

sind (in Zusammenarbeit mit ASTRA-Filialen), 
• Beurteilung von komplexeren Geometrien (Radien, Schleppkurven, Anschlussbauwerke, Rampen 

etc.), 
• Erarbeitung von Grundlagen zur Erstbeurteilung von Kunstbauten und Fahrstrecken, 
• Auftragserteilung an SWG zur Beschaffung von Beurteilungsgrundlagen für Kunstbauten und Fahr-

strecken (in Zusammenarbeit mit ASTRA-Filialen), 
• Festlegung von Fahrvorschriften und Auflagen, 
• Festlegung von Ausweichrouten in Rücksprache mit SWG, 
• Rücksprachen mit und Auskünfte an Gesuchsteller und kantonale Stellen, 
• Fachspezifische Zusammenarbeit mit ASTRA-Filialen, 
• Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten zu fachspezifischen Themen. 

 
Für die zusätzlichen Leistungen: 
• Dabei unterstützen sie das ASTRA und die SWG bei der Grundlagenarbeit und Optimierung des 

Bewilligungsverfahrens sowie bei der Weiterentwicklung von KUBA-ST. 
• Sie bringen ihr Wissen und ihre Erfahrung im Rahmen der Weiterentwicklung der Methodologie zur 

Berechnung von Belastungsfällen von Kunstbauten ein und arbeiten aktiv mit bei der Überarbeitung 
von Normen, Richtlinien und Lastmodellen. Dabei nehmen sie ebenfalls eine korreferierende Rolle 
ein und können nach Anmeldung weitere Fachspezialisten ihrer Organisation beiziehen. 

• Für die Neubeurteilung noch nicht erfasster Strecken und Bauwerke sowie bei geänderten Infra-
strukturdaten sind diese Informationen in enger Zusammenarbeit mit den ASTRA Filialen für die 
Anwendung im Sonderbewilligungsprozess aufzubereiten und zu dokumentieren. 

• Der zu bearbeitende fachliche Inhalt erweitert sich um die Beschaffung aller relevanten Infrastruk-
turinformationen wie Geometrien, Längen- und Lichtraumprofile und allgemeine Daten- und Infor-
mationsaufbereitung. 

• Im Rahmen ihrer Leistungserbringung sorgen die Mitarbeitenden der Anbieterin für die Vermittlung 
von Anwendungswissen an die SWG-Mitarbeitenden. Ziel ist die Erhöhung des Anteils an Fallab-
wicklungen ohne Unterstützung der Anbieterin sowie die generelle Verbesserung von Bewilligungs-
durchlaufzeit und -qualität. 

• In anspruchsvolleren Spezialfällen oder bei besonderen ingenieurtechnischen Fragestellungen zur 
Erfüllung des prioritären Sicherheitsanspruches bezüglich der Strassenanlage unterstützen sie si-
tuativ das ASTRA. 

• In speziellen Fällen (Sitzungen, Tagungen etc.) können unter rechtzeitiger Ankündigung sowie in 
gegenseitiger Absprache auch mehr als ein Mitarbeitender des Anbieters gleichzeitig, und aus-
nahmsweise auch ausserhalb des Arbeitsortes Göschenen, eingesetzt werden. 
 

Der Beauftragte hat diese Leistungen an allen Werktagen (Montag bis Freitag, 8-17 Uhr) eines Jahres 
(exkl. nationale Feiertage) durch zwei Mitarbeitende zu erbringen. Das Pensum hierfür ist zur Sicher-
stellung der jederzeitigen Bereitschaft auf drei Personen aufzuteilen. 
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Für die Einarbeitung: 
• Planung der Ressourcen für die vorgesehenen Schlüsselpersonen, 
• Teilnahme an den Einführungsmassnahmen sowie der Schulungen, 
• Eigenständiges und eigenverantwortliches Studium der relevanten Unterlagen. 

 
Für die Übergabe: 
• Planung der Ressourcen und der notwendigen Massnahmen zur Übergabe, 
• Planung, Erstellung und Durchführung eines Einführungsprogrammes, 
• Erstellung aller relevanten Schulungsunterlagen. 

 

Der Beauftragte stellt dem Auftraggeber alle relevanten Dokumente die im Zusammenhang mit der Auf-
tragsausführung erstellt und bearbeitet werden wie folgt zur Verfügung: 
• Alle Dokumente in gängigen MS Office Formaten 
• Ablage auf Sharepoint ASTRA in vom Auftraggeber festgelegter Struktur 
• Ablage auf Sharepoint SWG in von der SWG festgelegter Struktur 
• Sprache: Deutsch 

 

 
5.2 I Obliegenheiten des Auftraggebers 

Der Beauftragte verpflichtet sich, die seitens Auftraggeber anstehenden Mitwirkungspflichten unverzüg-
lich anzuzeigen unabhängig davon, ob diese explizit in den Vertrag aufgenommen wurden. 
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 6 I Vergütung 
 
 6.1 I Preis 

Für die Leistungen gemäss Ziffer 5 wird eine Vergütung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart. Da-
bei gelten folgende Kostensätze: 

 
 Gemäss gemitteltem Stundenansatz für die Grundleistung von  

exkl. MWST, der für alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt. 
 

CHF       

  
 Gemäss gemitteltem Stundenansatz für die zusätzlichen Leistungen von  

exkl. MWST, der für alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt. 
 

CHF       

 
 

Vergütung Grundleistung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten 
 

CHF 0.00 
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 6.3 (2. Abschnitt) 

  
CHF 0.00 

./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Grundleistung inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Vergütung Option 1 brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten 
 

CHF 0.00 
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 6.3 (2. Abschnitt) 

  
CHF 0.00 

./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 1 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Vergütung Option 2 brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten 
 

CHF 0.00 
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 6.3 (2. Abschnitt) 

  
CHF 0.00 

./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 2 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Vergütung Option 3 brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten 
 

CHF 0.00 
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 6.3 (2. Abschnitt) 

  
CHF 0.00 

./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 3 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Vergütung Option 4 brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten 
 

CHF 0.00 
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 6.3 (2. Abschnitt) 

  
CHF 0.00 

./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 4 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Vergütung Option 5 brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten 
 

CHF 0.00 
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 6.3 (2. Abschnitt) 

  
CHF 0.00 

./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 5 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 
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Vergütung Option 6 brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten 
 

CHF 0.00 
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 6.3 (2. Abschnitt) 

  
CHF 0.00 

./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 6 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Vergütung Option 7 brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten 
 

CHF 0.00 
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 6.3 (2. Abschnitt) 

  
CHF 0.00 

./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 7 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Vergütung Option 8 brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten 
 

CHF 0.00 
Zusätzliche Nebenkosten gemäss Ziffer 6.3 (2. Abschnitt) 

  
CHF 0.00 

./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 8 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Vergütung Option 9 brutto nach Zeitaufwand 
  

CHF 0.00 
./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 9 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Vergütung Option 10 brutto nach Zeitaufwand 
  

CHF 0.00 
./. Rabatt 0.00 % CHF 0.00 
Vereinbarte Vergütung netto 

  
CHF 0.00 

MWST 7.70 % CHF 0.00 
Total Vergütung Option 10 inkl. MWST 

  
CHF 0.00 

     Total Vergütung inkl. MWST 
  

CHF 0.00 

 

 

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 7.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) des Bundes für Dienstleistungsaufträge.  

Allfällige Mehrleistungen sind dem Auftraggeber vor Inangriffnahme schriftlich anzuzeigen und zu offe-
rieren. Der Auftraggeber muss diese Leistungen schriftlich bestellen. Andernfalls hat der Beauftragte 
keinen Anspruch auf Vergütung dieser Mehrleistungen. 
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 6.2 I Die Vergütung wird gemäss folgenden Modalitäten ausgerichtet: 

Für die Leistungen gemäss Ziffer 5 wird eine Vergütung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart. 

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Zahlungen im Umfang der erbrachten Leistungen. 

 
 6.3 I Nebenkosten 

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Ver-
sicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswärtige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbar-
ten Vergütung gemäss Ziffer 6.1 hiervor eingerechnet.  

Reprokosten für Dokumente wie Broschüren, Berichte etc., welche benötigt und durch den Auftragge-
ber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemäss nachgewiesenem Aufwand vergütet.  

 
 6.4 I Fälligkeit 

Gemäss nachstehender Ziffer 6.6 ordnungsgemäss zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die 
bezeichnete Adresse fällig. Der Auftraggeber leistet fällige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen. 

 
 6.5 I Teuerungsanpassung 

Die Teuerungsabrechnung erfolgt nach der Gleitpreisformel (Fixanteil 20%, Lohnanteil 80%) mit einma-
liger Indexanpassung pro Jahr. Eine Teuerungsanpassung erfolgt nur, wenn die mit der Gleitpreisformel 
berechnete Veränderung über 2% seit Vertragsabschluss beträgt. Massgebend ist der Landesindex für 
Konsumentenpreise.  

 
 6.6 I Rechnungsstellung und Bezahlung 

Die Rechnungen sind in einfacher Ausführung unter Angabe von Bestell- und Projektnummer gemäss 
Seite 1 dieses Vertrages mittels E-Rechnung oder im PDF-Format per Mail an:  
PDF-Rechnung@efv.admin.ch einzureichen: 

Rechnungsanschrift: 

Bundesamt für Strassen ASTRA 
c/o DLZ FI EFD 
CH-3003 Bern 

EBillAccountID ASTRA: 41100000125627750 
 

Das beiliegende „Merkblatt Lieferanten" bestimmt die Inhalte der Rechnung. Der Auftraggeber akzep-
tiert nur Rechnungen, welche diesen Mindestanforderungen entsprechen. 

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprüfbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und 
erbrachten Leistungen zu äussern. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkosten sind separat aus-
zuweisen. Diesen Anforderungen nicht genügende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Kor-
rektur und allenfalls Ergänzung der Dokumentation zurückgewiesen. 
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 7 I Fristen und Termine / Dauer 

Folgende Fristen und Termine gelten als verzugsbegründend im Sinne von Artikel 8 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes für Dienstleistungsaufträge. 

Der Vertrag wird auf die Dauer von 20 Monaten abgeschlossen, beginnend am 01.07.2019. Optional 
kann der Vertrag mittels schriftlicher Bestellung durch die Schlüsselperson des Auftraggebers jeweils 
bis Ende Mai um die Optionen 1-10 verlängert werden, maximal jedoch um 4 Jahre bis am 31.03.2025. 

 

 8 I Kündigung 

Der vorliegende Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von sechs Monaten auf Ende eines 
Monats gekündet werden. Eine vorzeitige Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen bleibt vorbehalten. 

 

 9 I Versicherungen 

Der Beauftragte erklärt, für die Dauer des Auftrages eine Betriebshaftpflicht-Versicherung mit einer Ga-
rantiesumme von CHF 5 Mio. abgeschlossen zu haben, die Versicherung während der Dauer des Auf-
trages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gültigen Versicherungsnachweise dem Auftragge-
ber auf Verlangen zu liefern. 

 

 10 I Besondere Vereinbarungen 

-  Die Übertragung des Vertrags an Dritte ist unzulässig. 

-  Der Beauftragte versichert, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeinträchtigende Mas-
snahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen 
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendun-
gen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.  

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss 
eine Konventionalstrafe in der Höhe von 10% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber 
CHF 3'000.00, höchstens jedoch CHF 100'000.00, zu entrichten. 

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zu-
schlages sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung aus gewichtigen Gründen durch den Auf-
traggeber führt. 

- Sozialversicherungen: 

 Die Eidgenossenschaft haftet weder für Berufs- noch für Nichtberufsunfälle. Versicherungen sind 
Sache des Beauftragten. 

- Optionale Leistungen werden durch eine Schlüsselperson des Auftraggebers mittels separater 
schriftlicher Bestellung ausgelöst. Eine teilweise Auslösung von optionalen Leistungen ist möglich. 
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 11 I Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen 
des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationa-
len Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen. 

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart. 

 

 12 I Ausfertigung 

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Der Beauftragte und 
der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten. 

 

 13 I Schriftlichkeitsvorbehalt 

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsgültig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Ergänzungen 
und Änderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur gültig, wenn sie von den 
Vertragsparteien schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftlich-
keitsvorbehalts. 

 

 14 I Unterschriften 
 
 Ort und Datum:  Ort und Datum: 
    
    
    
 Bundesamt für Strassen        
  

 
 

  
 

 Vorname Name  Vorname Name  Vorname Name Vorname Name 
Funktion  Funktion Funktion Funktion 

     

Die unterzeichnenden Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft (ARGE) 

- erklären, dass sie für die Vertragserfüllung solida-
risch haften; 

- bestätigen, dass die Firma…… die ARGE gegen-
über dem Auftraggeber bis auf schriftlichen Widerruf 
vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gülti-
ge Zustellung an die ARGE anerkennen; 

- bestätigen, dass die vom Auftraggeber geleisteten 
Zahlungen an diese Firma befreiende Wirkung haben. 
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Beilagen: 

- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes für Dienstleistungsaufträge 

- Merkblatt Lieferanten 
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